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MUSTER: Muster-Überlassungsvereinbarung für ein Fahrrad/Pedelec zur privaten Nutzung

Zwischen … [Name des Vereins], vertreten durch den Vorstand, … [Anschrift des Vereins]
– nachfolgend „Verein“ genannt – und … [Name der beschäftigten Person], … [Anschrift]
– nachfolgend „Nutzerin/Nutzer“ genannt – wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Überlassenes Fahrrad/Pedelec
(1) Der Verein überlässt der Nutzerin/dem Nutzer ab dem … [Datum] folgendes Fahrrad/Pedelec zur dienstlichen und privaten Nutzung:
· Fahrrad/Pedelec: … [Hersteller/Modell]
· Rahmennummer: …
· Zubehör: … [z. B. Schloss, Akku, Ladegerät, Korb, Tasche, Helm, Kindersitz – soweit überlassen]
· Anschaffungswert/Leasingrate: … [Betrag, soweit intern erforderlich]

(2) Diese Vereinbarung gilt ausschließlich für Fahrräder und Pedelecs (bis 25 km/h Unterstützung). S-Pedelecs oder andere zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge sind von dieser Vereinbarung ausdrücklich ausgeschlossen.

(3) Das Fahrrad/Pedelec bleibt Eigentum des Vereins bzw. des Leasinggebers. Diese Vereinbarung begründet keinen Anspruch auf Eigentumsübertragung.

§ 2 Zweck der Überlassung
(1) Die Überlassung erfolgt zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Eine Gehaltsumwandlung, ein Gehaltsverzicht oder eine Verrechnung mit bestehendem Arbeitslohn erfolgt nicht.

(2) Die Nutzerin/Der Nutzer darf das Fahrrad/Pedelec für Fahrten im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Verein, für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte sowie für private Fahrten nutzen.

§ 3 Steuerliche Behandlung
(1) Die Parteien gehen davon aus, dass die Überlassung nach § 3 Nr. 37 Einkommensteuergesetz (EStG) steuer- und sozialversicherungsfrei ist, weil das Fahrrad/Pedelec zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassen wird und verkehrsrechtlich kein Kraftfahrzeug ist.

(2) Sollte das Finanzamt, die Sozialversicherung oder eine andere zuständige Stelle die Überlassung anders beurteilen, werden die Parteien die Vereinbarung für die Zukunft anpassen. Gesetzliche Steuer- und Beitragspflichten bleiben unberührt.

§ 4 Nutzung und Sorgfaltspflichten
(1) Die Nutzerin/Der Nutzer verpflichtet sich, das Fahrrad/Pedelec pfleglich zu behandeln, die Bedienungsanleitung zu beachten und es verkehrssicher zu nutzen.

(2) Die Nutzerin/Der Nutzer ist verpflichtet:
· das Fahrrad/Pedelec gegen Diebstahl zu sichern, insbesondere mit dem überlassenen oder einem gleichwertigen Schloss,
· den Akku sachgerecht zu laden und zu lagern,
· erkennbare Mängel, Unfälle, Beschädigungen oder Diebstahl unverzüglich dem Verein mitzuteilen,
· das Fahrrad/Pedelec nicht an unbefugte Dritte zu verleihen. Die Nutzung durch im selben Haushalt lebende Familienangehörige ist gestattet, sofern die Nutzerin/der Nutzer die Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung übernimmt,
· keine technischen Veränderungen ohne Zustimmung des Vereins vorzunehmen.

(3) Die Nutzerin/Der Nutzer trägt bei der Nutzung die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften.

§ 5 Wartung, Reparaturen und laufende Kosten
(1) Der Verein trägt folgende Kosten:
· gesetzlich oder technisch erforderliche Wartungen,
· notwendige Reparaturen aufgrund normaler Abnutzung,
· Versicherungskosten, soweit der Verein eine Versicherung abgeschlossen hat,
· Kosten für vom Verein verlangte Sicherheitsprüfungen.

(2) Die Nutzerin/Der Nutzer trägt folgende Kosten:
· Bußgelder und Verwarnungsgelder,
· Kosten für Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Nutzung entstehen,
· Kosten für verlorenes Zubehör, soweit die Nutzerin/der Nutzer den Verlust zu vertreten hat,
· private Zusatzanschaffungen, die der Verein nicht vorher genehmigt hat.

(3) Kleinere Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien für nicht fest verbaute Beleuchtung) trägt die Nutzerin/der Nutzer, sofern nichts anderes vereinbart wird.

§ 6 Versicherung, Diebstahl und Unfall
(1) Der Verein informiert die Nutzerin/den Nutzer darüber, ob und in welchem Umfang für das Fahrrad/Pedelec eine Diebstahl-, Kasko- oder sonstige Versicherung besteht.

(2) Bei Diebstahl, Unfall oder erheblicher Beschädigung muss die Nutzerin/der Nutzer den Verein unverzüglich informieren. Bei Diebstahl ist zusätzlich unverzüglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die polizeiliche Anzeige bzw. das Aktenzeichen ist dem Verein vorzulegen.

(3) Besteht Versicherungsschutz, hat die Nutzerin/der Nutzer alle erforderlichen Angaben zu machen und an der Schadensabwicklung mitzuwirken.

§ 7 Haftung
(1) Bei Schäden im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit für den Verein gelten die arbeitsrechtlichen Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung (betrieblich veranlasste Tätigkeit).

(2) Für Schäden aus privater Nutzung haftet die Nutzerin/der Nutzer nach den gesetzlichen Regeln. Eine Haftung des Vereins für private Gegenstände der Nutzerin/des Nutzers, die am oder mit dem Fahrrad transportiert werden, ist ausgeschlossen.

§ 8 Rückgabe
(1) Die Nutzerin/der Nutzer hat das Fahrrad/Pedelec samt Zubehör unverzüglich an den Verein zurückzugeben, wenn:
· das Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis endet,
· das Fahrrad/Pedelec für Vereinszwecke nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann (z. B. wegen Diebstahls oder Totalschadens),
· der zugrundeliegende Leasingvertrag endet,
· die Nutzerin/der Nutzer länger als [z. B. 3 Monate] keine Arbeitsleistung erbringt (z. B. wegen Ruhen des Verhältnisses, Elternzeit oder Langzeiterkrankung) und der Verein die Rückgabe verlangt.

(2) Die Rückgabe erfolgt in ordnungsgemäßem Zustand unter Berücksichtigung üblicher Abnutzung. Schäden, fehlendes Zubehör oder erhebliche Verschlechterungen sind bei Rückgabe schriftlich zu dokumentieren.

§ 9 Widerrufsvorbehalt
(1) Der Verein behält sich vor, die Überlassung des Fahrrads/Pedelecs aus sachlichen Gründen für die Zukunft zu widerrufen.

(2) Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor bei:
· wirtschaftlicher Notlage oder veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vereins,
· steuerlichen oder versicherungsrechtlichen Änderungen, die die Überlassung für den Verein unwirtschaftlich machen,
· Beendigung oder Nichtverlängerung des zugrundeliegenden Leasingvertrags durch den Leasinggeber,
· erheblichen oder wiederholten Pflichtverletzungen der Nutzerin/des Nutzers im Umgang mit dem Überlassungsobjekt,
· einem veränderten betrieblichen bzw. vereinsbezogenen Bedarf.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. E-Mail, Brief). Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

2) Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt.

Ort, Datum, Unterschriften
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




